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Herm
Blirgermeister Bert Snilles
Rathaus
53340 Meckenheim

Betrlfft: Sshriff licbe Anfrage zur Dichtheitsprüfung

Sehr geehrter Herr Bürgemreister ,

die sPD Fraktion stelrt folgende Anfrage f r die nachste sitzung des Hauphusschusses:

,, Srüungsnnprssung Dichtheihprllfung.,

wie gedenlt die Verwartung zu verfahren, nachdem die Koalirionsfraktionen im Landrag NRW
ilbereingekommen sind, die bisherige pflicht eur Durchfllhrung der Dichtigkeitsprüfungen von
Abwasserkanälen bei wolurgn:ndst{lcken außerharb von wasserschutzgebieten aufzuheben?
Ist mit einet baldigen Untenichtung der Bürgerinnen und Btirger zu rechnen?

Begrllndungr

Die bislang geltende lanrresrechtliche pflicht, bei alren wohngrundstilcken ohne Ausnahme
Dichtigkeitspritfungen der Abwusserkanäle durchzuführen, ist in die Meckenheimer
Entwässerungssatzung tibemommen und im Deta konlretisiert worden. sie ist bekanntlich bei
den Betrotl'enen ilberwiegend als unverhliltrLismäßig empfirnden worden, da der finaüielle
Aufivand hierftir teilweise hoch, sein Nutzen flir den tjntweltschutz vielfach nicht zu erkennen
ist. zu Rerht sind deshalb die Koalitionsfraktionen im La'drag NRW übereingekommen. diese
Prtlfungspflicht ffrr wohngrundst{icke kilnftig im wesentlichen auf wohdräuser zu lreschränlen.
die in Wassersohutzgebieten liegen und sie im übrigen aufzuheben.

Die sPD-Fraktion begrüßt dies, Zwar ist die entsprechende A'demng rrer landesrechtlichen
Gesetzeslage noch nicht umgesetut, sie ist aber fllr die nahe Zukunft absehbar. Es erscheinr
deshalb angezeig, dass die verwaltung sich auch ihrerseits zeitig aufdiese Entwicklung einste t
und vor allem die Bthgerinnen rurd Btirger über da beabsichtigte Verfahren umfassend
informiert.

Dr Brißite kuchla
Frskiionlvors ioendc

07.11.2012

Mit freundlicben Grüßen
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